
 
 
 
 
 

 
 

 

 

45. ADAC Rallye Kempenich am 03.03.2024 
 

Anforderungen zum Antrag auf Akkreditierung für Medienberichterstatter  
 

Mit der Akkreditierung zu einer Motorsportveranstaltung, gewährt der Veranstalter den jeweiligen 
Journalisten Zutritt zu Bereichen, die gefährlich oder daher sogar für sonstige Zuschauer gesperrt sind. 
 

Nur akkreditierten Berichterstattern kann die Erlaubnis erteilt werden, sich nach erfolgter Rücksprache mit 
dem verantwortlichen Streckenposten, bzw. dem Sportwart der Streckensicherung vor Ort oder der WP-
Leitung in ansonsten gesperrten Bereichen aufzuhalten. Das Streckensicherungspersonal ist von der 
Rallyeleitung autorisiert, den Zugang zu den Sperrzonen zu verweigern, bzw.  diesen zu räumen.  
 
Eine Akkreditierung kann daher nur Personen erteilt werden, die einen schriftlichen Nachweis ihrer 
journalistischen Arbeit erbringen. 
 
Für den MSC Kempenich als Veranstalter der 45. ADAC Rallye Kempenich gilt der Nachweis der 
journalistischen Arbeit als erbracht, wenn: 

□ ein auf die Veranstaltung bezogener, Redaktionsauftrag eines anerkannten Presse-Mediums 
vorgelegt wird. Aufträge von Fotoagenturen, Pressebüros, privaten Websites, deren 
Besucherzahlen / Pis nicht über die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verarbeitung 
von Werbeträgern e.V. (ivw – im Internet zu erreichen unter www.ivw.de) abrufbar sind o.ä. 
werden nicht anerkannt. 

□ Oder aktuelle Belege in von Motorsportberichterstattungen in anerkannten Medien mit 
Namensnennung vorgelegt werden können. Bei Veröffentlichungen auf Websites muss deren Anzahl 
der Besucher bzw. Pis sowie Art und Umfang der Berichterstattung journalistischen Maßstäben 
genügen. 

 

Ausschließlich kommerziell arbeitende Fotografen oder Videoteams können nicht akkreditiert werden. 
 
Akkreditierungsanträge können nur bis Mittwoch, den 29. Februar 2024 (vorliegend) bearbeitet werden. 
Unter Umständen und mit den entsprechenden Nachweisen ist eine Akkreditierung vor Ort am Tag der 
Veranstaltung ebenfalls möglich. 
 
Mit dem Antrag der Akkreditierung, versichert der Antragsteller, dem Veranstalter, Bild und Filmmaterial zur 
eigenen Berichterstattung, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Belege und Nachweise können gerne vorab per E-Mail an Birgit.nett@msc-kempenich.de gesendet 
werden. Die Enthaftungserklärung muss – original unterschrieben - am Veranstaltungstag vorliegen. 
 

Damit Sie für unsere Streckenposten als Presseleute erkennbar sind, erhalten Sie von uns Presseausweise 
und nummerierte Presseleibchen (Kaution: 20,- €). 
Diese können Sie am 03. März 2024 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, am Pressestand im Rallyezentrum in 
Kempenich abholen. 

Birgit Nett (Pressebetreuung) 
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